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2. Kapitel

Verinderungen bis zum Erlass des Amtsrechts von 1668

Bedeutsam fiir die Rechtsfortbildung in der Herrschaft Griiningen wurde das in
den Offnungen nicht erwihnte, seit dem 16. Jahthundert deutlich fassbare ”"Ge-
richt der Zwolf zu Griiningen”, das spiter "Herrschaftsgericht” genannt wurde. Es
entwickelte sich zu einem iiber den Hofgerichten stehenden Gericht und 16ste diese
schliesslich ab. Nicht ohne grossen Widerstand der Hofleute von Diirnten nahm es
fiir sich die Kompetenz in Anspruch, Streitigkeiten tiber letztwillige Verfiigungen
allein zu beurteilen. Das Aufkommen des neuen Gerichtes hatte auch eine neue
Hierarchie unter den Beamten der Herrschaft zur Folge. Schliesslich starben die
Hofgerichte wegen Mangels an Geschiften ab, wovon ein Kompetenzkonflikt zwi-
schen dem Herrschaftsuntervogt und dem Vogt von Ménchaltdorf Aufschluss gibt.

Gegen Urteile der zum Schloss Griiningen gehérenden Gerichte konnte nicht ap-
pelliert werden. Diese Gerichte entschieden letztinstanzlich und sogar das Recht
des Landvogts, ein Urteil an den Ziircher Rat zu ziehen, wurde eingeschrinkt. Der
Landvogt und auch das Herrschaftsgericht holten sich allerdings. in wichtigen
Rechtsfragen wiederholt in Ziirich Rat. Noch hiufiger wandten sich aber Herr-
schaftsleute direkt an die Obrigkeit in Ziirich, was das umgangene Herrschaftsge-
richt wiederholt als Eingriff in seine besonderen Freiheiten riigte. Diese "Freihei-
ten” veranlassten einen Landrichter sogar zu behaupten, das Herrschaftsgericht re-
giere das Land und ein Landvogt habe lediglich die Gefille einzuziehen.

Weil die Quellenlage wegen Fehlens von Appellations- und Weisungsbriefen bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts ausgesprochen schlecht ist, lisst sich die in anderen Ge-
genden der Ziircher Landschaft seit der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts fest-
stellbare Verinderung des Erbrechts nur bruchstiickweise verfolgen. Davon ausge-
nommen ist lediglich das Erbrecht der Herrschaft, das aus der im Amt Griiningen
nicht aufgehobenen Leibeigenschaft herrithrt. Unter Verdringung fremder Leib-
herren, hauptsichlich von Kléstern, dehnte die Stadt Ziirich dieses Recht auf simt-
liche Hertschaftsleute aus. Gleichzeitig entwickelten sich die Todfallabgaben zu
einer Erbschaftssteuer.
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I. Ausbildung des Herrschaftsgerichtes

Hauptsichlich im Zusammenhang mit Strafsachen wird zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts ein "gricht der zwolf zu Griiningen” erwihnt,! von dem in keiner Offnung
die Rede ist. Weil es zwei Wiedertdufer nicht zum Tode durch Ertrinken verurteilt
hatte, wurden dessen Richter seit dem Jahre 1528 durch den Ziircher Rat, im 17.
Jahrhundert durch den Landvogt ernannt.2Zusammen mit anderen "Ambtsliiten”
bildete das Gericht der Zwolf den Landtag, der fiir die Beurteilung schwerer Delikte
zustindig war.? Gesamthaft oder in einer Abordnung wirkte es zusammen mit
dem Landvogt bei der peinlichen Befragung von Gefangenen mit. Es beurteilte
aber auch Zivilstreitigkeiten.’

Schon im 17. Jahrhundert tagte das Herrschaftsgericht in grosser und in kleiner Be-
setzung. Das ganze Gericht, das sich aus dem Landvogt, dem Herrschaftsuntervogt
und zwolf Herrschaftsrichtern (auch Landrichter genannt) zusammensetzte, beur-
teilte kleinere Schuldsachen wie Lohnforderungen, Kuhhindel etc. und wurde "or-
dinari Gricht” genannt. Es tagte jidhrlich sechs- bis achtmal und an einem Sitzungs-
tage wurden zuweilen bis dreissig Fille behandelt.¢ Wichtigere Zivilstreitigkeiten,
wozu regelmissig auch Erbschaftsprozesse gehorten, sowie Strafsachen, die mit
Bussen geahndet wurden, kamen vor das “Landvogtei-Amt”.” Es handelte sich hier-
bei um einen Ausschuss des Herrschaftsgerichtes, zu welchem regelmissig der
Landvogt, der Herrschaftsuntervogt und zwei bis vier Landrichter gehdrten. Hiufig
wurde noch der Vogt oder Weibel vom Wohnort der Parteien oder des Delinquen-
ten beigezogen. Dieses Gericht tagte hiufig zwei- bis dreimal in der Woche.? Ent-
sprechend dem grosseren Umfang der Prozesse wurden an einem Sitzungstage be-
deutend weniger Fille behandelt als an den "ordinari Grichten”.?

I Ausschliessliche Zustindigkeit des Herrschaftsgerichtes

Im 17. Jahrhundert beanspruchte das Herrschaftsgericht die ausschliessliche Zu-
stindigkeit, Streitigkeiten tiber letztwillige Verfiigungen zu beurteilen. Das Hofge-
richt Diirnten war damit nicht einverstanden und trug vor dem Ziircher Rat einen
Kompetenzstreit aus. Dieser zeigt, dass die Hofgerichte zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts bei den Gerichtsgenossen noch einen Riickhalt hatten, anderseits auch, dass
das Herrschaftsgericht sich als iibergeordnetes Gericht verstand.

Anlass dazu wat ein 1629 vor dem Hofgericht Diirnten in Anwesenheit des Land-
vogts vethandelter Streit um ein Testament, mit welchem Fahrhabe vermacht wor-
den war. Wohl unter dem Einfluss des Landvogts erkannten "die Hofliith” vorerst
mit Stimmenmehrheit die Einrede einer Parte1 als begriindet, das "Gericht zu Grii-
ningen” und nicht ihr Hofgericht sei dafiir zustindig. In der Folge liessen die Hof-
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leute den Landvogt aber wissen, sie hitten erneut Rat gehalten. Weil sie der Auffas-
sung seien, ihr Hofgericht sei zustindig, hitten sie sich entschlossen, einige von ih-
nen nach Ziirich abzuordnen, um bei den gnidigen Herren Rat zu holen. Dazu be-
merkte der Landvogt, das Gericht zu Griiningen habe seit jeher solche Streitigkei-
ten beurteilt. Wenn die Hofgerichte dafiir zustindig wiren, wiirde dem Gericht zu
Griiningen "nit mehr vil {ibrig blyben, sonder dasselbig syn Ansechen verlieren”.??
In Zirich wurde darauf entschieden, es solle bei den bisherigen Zustindigkeiten
der beiden Gerichte sein Verbleiben haben.!! Damit scheinen die Hofleute nicht
zufrieden gewesen zu sein, denn zwei Monate spiter liess der Landvogt Biirgermei-
ster und Rat wissen, er habe mit Bedauern vernehmen miissen, Abgeordnete der
Hofleute von Diirnten hitten vorgetragen, das Gericht zu Griiningen wolle sie an
ihren "Freyheiten, alten Briich und Rechtsaminen zeschwechen, sy darvon zetryben
und Sachen fiir sich zeziichen, so nit dem Gricht Griiningen, sonder dem Hofgricht
Tiirnten zu erdrtern gebiirind”. 2

In Ziirich wurde dem "Judicatur Span” und dem Testamentsstreit derart grosse Be-
deutung beigemessen, dass zu einer bereits eingesetzten Ratskommission noch Biir-
germeister Brim beigeordnet wurde. Zur Aussprache tiber den Kompetenzkonflikt
hatte auch der Landvogt in Ziirich zu erscheinen. Dort machten die Abgeordne-
ten des Herrschaftsgerichtes zusitzlich geltend, den rechtssuchenden Leuten er-
wiichsen bei den Hofgerichten grdssere Kosten als vor ihrem Gericht. Die Hofge-
richte bezeichneten sie ausdriicklich als “nidere Gerichte”. Die Verordneten der
Hofleute stellten sich auf den Standpunkt, weil sie schon zustindig seien, unter
ihrem Stab "Vermichtnussen” (Testamente) aufzurichten, so hitten sie "ob Gott
will” auch Gewalt, die daraus entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden. Der mit
"vollkommner Gewalt” ausgestattete Ratsausschuss entschied den Kompetenzstreit
zugunsten des Herrschaftsgerichtes in dem Sinne, dass sich der Ausdruck ”Erb und
Eigen” im Hofrodel von Diirnten allein auf liegendes und nicht fahrendes Gut be-
zieht und "benamtlich auch kein spinig Testament und Verméichtnus”. Den Ent-
scheid vom 5. Februar 1630 trug der Stadtschreiber in das Berger-Buch ein, das der
Landvogt offenbar nach Ziirich mitgenommen hatte. ™

1L Absterben der Hofgerichte

Die Entwicklung des Herrschaftsgerichtes zu einem iiber den Hofgerichten stehen-
den Gericht hatte notwendigerweise Auswirkungen auf die Stellung der Weibel
bzw. der Vogte, die den Hofgerichten vorsassen. Mit einer Zuriicksetzung gegen-
iiber dem Herrschaftsuntervogt, der als Stellvertreter des Landvogts dem Gericht zu
Griiningen vorsass, und gegeniiber den Herrschafts- bzw. Landrichtetn, den Urteil-
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Sprechern dieses Gerichts, wollte sich Vogt Brunner von Ménchaltdorf nicht abfin-
den. Die deswegen vor dem Ziircher Rat ausgetragene Auseinandersetzung zeigt
auf anschauliche Weise die damals im Gang befindliche Verinderung der Gerichts-
organisation, zugleich auch das vorsichtige Vorgehen der Ziircher Obrigkeit, die zu-
erst die “alte Ordnung” unterstiitzte und etst nach einigem Zdgern dem Herr-
schaftsuntervogt und den Landrichtern den Riicken stirkte. Die Initiative zur Ver-
anderung der Gerichtsverhiltnisse ging nimlich nicht von Ziirich aus: Die Hofge-
richte kamen deswegen in Abgang, weil die Hofleute der minderen Kosten wegen
thre Streitigkeiten in Griiningen anhingig machten. Es waren auch die Mitgliedet
des Herrschaftsgerichtes, die in Ziirich um die Bestitigung ihrer Vorrangstellung
nachsuchten.

Anlass zu dieser Auseinandersetzung bildet eine auf Pergament geschriebene Rats-
urkunde, die der "Undervogt zu Monchaltdorf”, Hans Heinrich Brunner, im Jahre
1664 in Zurich hatte erwirken kdnnen. In dieser wurde ihm u.a. bestitigt, der Land-
vogt miisse ithn beiziehen, wenn ein Rechtshandel, bei welchem Leute aus Monch-
altdorf beteiligt seien, in Griiningen verhandelt wetde, ebenfalls wenn der Land-
vogt in Monchaltdotf einen Augenschein vornehme. Wenn hernach ein Urteil ge-
tillt werde, miisse der Untervogt von Ménchaltdotf den Stab fithren. Als Begriin-
dung wurde angefiihrt, bei den fraglichen Rechtshandlungen kénne niemand bes-
ser Bescheid geben als der 6rtliche Untervogt. s

Gegen diese "sonderbare Befreyung” des Untervogts im Hof Ménchaltdorf be-
schwerten sich in Ziirich der Herrschaftsuntervogt und das Herrschaftsgericht. ¢
Der erstere, der sich in den Eingaben als "Undervogt der Hertschaft Griiningen”
bzw. als "Undervogt von Griiningen” bezeichnete, erstellte zusitzlich einen meh-
seitigen “griindtlichen Bericht, was es von altem haro mit der Undervogtey Verwal-
tung zu Griiningen fir eine eigentliche Beschaffenheit” gehabt.” Darin fiihrte er
aus, es widerspreche jeder Gewohnheit, wenn sich der Untervogt von Monchaltdorf
unterfangen wolle, dem Herrschaftsgericht vorzusitzen. Das lasse sich nicht mit sei-
nen besonderen Kenntnissen det értlichen Verhiltnisse rechtfertigen, denn gemiss
dem "neuen Rechten”, d.h. dem damals im Entwurfe vorliegenden neuen Amts-
recht von 1668, wiirden von den Héfen Diirnten, Wald und Fischenthal, in denen
ebenfalls Jahrgerichte abgehalten wiirden, je zwei Richter an das Gericht zu Grii-
ningen abgeordnet. Diese und nicht der ortliche Untetvogt seien beizuziechen. Im
iibrigen bestehe ein grosser Unterschied zwischen einem "Undetvogt zu Griinin-
gen” und einem solchen von Moénchaltdorf.®® Ziirich bestitigte aber am 25. Juli
1666 noch einmal den zwei Jahre vother ergangenen Entscheid.?

Schon acht Jahre spiter beklagte sich der Landvogt im Namen und auf Begehren des
Herrschaftsuntervogtes und des Gerichtes zu Griiningen in Ziirich iiber die "aner-
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bohrne Ehrsucht und Reputation” von Vogt Brunner, der sich unterstehe, sich iiber
den "Undervogt- und Herrschaft Richters Standt” zu erheben und bei gewissen
Herren (in Ziirich) "trutzet und pochet”, von denen er in seinem Vorhaben unter-
stiitzt werde. Das Gericht wiinsche aber, bei seinen bereits seit 222 Jahren bestehen-
den Gewohnheiten geschiitzt zu werden.?® Es treffe nicht zu, dass die alten zwei
Jahrgerichte (zu Ménchaltdorf) aufgehoben seien, weil alle Fille vor dem Hert-
schaftsgericht verhandelt wiirden, wie Brunner behaupte. Im neuen Amtsrecht sei-
en die Jahrgerichte vielmehr bestitigt worden. An ihrem Abgang seien der Vogt
und seine Hofleute selber schuld, weil sie fiir deren Kosten — im Gegensatz zu den
Hofen Wald und Fischenthal — selber aufkommen miissten.?* In einer weiteren
Stellungnahme fiihrte der Landvogt zusammenfassend aus, gleich wie andere Hofe
habe Monchaltdorf noch immer sein eigenes Hofgericht. Dieses gehe das Herr-
schaftsgericht aber nichts an. Wenn jedoch ein "Handel von (Ménch)Altdotf dem
Herren und Herrschaft Gricht zuo Griiningen anhingig gemachet worden”, so habe
ein Vogt und sein Hofgericht damit nichts mehr zu tun, weil die Sache "von ihrem
Stab zuo einem hécheren gewachsen”. Es sei auch zu vermeiden, dass das Exempel
von Brunner bei den anderen Hofgerichten Schule mache.?2

Der Ziircher Rat scheint noch immer geneigt gewesen zu sein, dem Untervogt von
Ménchaltdotf Recht zu geben, denn er beauftragte eine Kommission, die Parteien
anzuhéren, ihre Schriften durchzusehen und dem Herrschaftsuntetvogt und den
Richtern zu Griiningen zu verstehen zu geben, dass der "Undervogt zu Altdorf”
mehr Rechte habe als andere Untervigte und Weibel.?

Die Kommission vollzog nun eine Kehrtwendung, die deutlich das Bestreben er-
kennen lisst, eine hierarchische Beamtenorganisation aufzubauen: Die Hof- und
Jahrgerichte seien dem dortigen Untervogt nie "disputierlich gemacht” worden. Es
ligen aber keine Prijudizien vor dariiber, wer den Stab fithren solle, wenn der Land-
vogt und Landrichter (d.h. Herrschaftsrichter) beim Jahrgericht anwesend seien.?
Der Untervogt zu Ménchaltdorf habe zudem “keine Richter, ein Gricht zu beset-
zen, auch keinen Eydt zum Gericht und seye auch minder als ein Herrschaft-
Richter”.?* Wenn diese Umstinde den gnidigen Herren bereits in den Jahren 1664
und 1666 zur Kenntnis gebracht worden wiren, wiren die erwihnten Ratsurteile
nicht etgangen, "sonderlich weil zu gleich demonstrieret worden, dass us einer so
ndiiwetlichen Rechtsame der Hochheit nit geringe Inconvenientien ufwachsen wii-
den”.? Der Rat schloss sich dem Antrag der Kommission an. Der "Weibel zu
Ménchaltdorf” — Untervogt witd er nicht mehr genannt — soll keine weiteren Rechte
haben als die anderen Weibel in der Herrschaft, ausgenommen, dass er das Malefiz-
gericht zu Griiningen verbannen datf.?’
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IV. Einfithrung der Appellation von den gerichtsherrlichen Gerichten an
den Rat der Stadt Ziirich

Ende des 15. Jahthunderts wurde von den Gerichten der Ziircher Landschaft die
Appellation an den Kleinen Rat eingefiihrt. Eine erste Appellationsordnung wurde
1487 etlassen, eine zweite 1507.28

In'der Gerichtsherrschaft Greifenberg wurde die Appellation im Jahre 1511 auf Be-
gehren der Hofleute eingefiihrt, die deswegen in Ziirich gegen thren Gerichtsherrn
prozessieren mussten. Dieser verwies auf Art. 31 des Hofrodels, wonach die Hofleu-
te nur das Recht haben, ein minderes Urteil, das drei Hinde auf sich vereinigt, an
ihn als Oberhand zu ziehen, damit er das mehrere oder das mindere Urteil als das
bessere bestitige. Damit solle es sein Verbleiben haben und ein Weiterzug an den
Ziircher Rat ausgeschlossen sein. Dieser gab aber — entgegen dem Wortlaut der Off-
nung - den Hofleuten recht. Auch wenn der Gerichtsherr entschieden habe, soll
eine Partei, die glaube, beschwert zu sein, an den Rat der Stadt Ziirich als die "rech-
ten oberkeit” appellieren kénnen “nach gepiir der rechten”.?

Von den zum Ritterhaus Bubikon gehdrenden Gerichten datiert die erste Appella-
tion aus dem Jahre 1523. Auch die Statthalter des Hauses Bubikon waren aber der
Auffassung, die Appellation an den Ziircher Rat verstosse gegen altes Recht, insbe-
sondere gegen Art. 25 des Hausbriefes, wonach der Statthalter endgiiltig entschei-
det. 20

V. Keine Appellation von den zum Schloss Griiningen gehérenden
Gerichten

Bei den zum Schloss Griiningen gehdrenden Gerichten® verblieb es bei Art. 25 des
Berner Spruches, wonach nur ein Landvogt berechtigt ist, ein Urteil, das er als unbil-
lig erachtet, nach Ziirich zu ziehen. Fur die Einfithrung der Appellation, die es auch
den Parteien gestattet hitte, Urteile durch den Kleinen Rat in Ziirich tiberpriifen zu
lassen, blieb somit kein Raum.3? Noch im Jahre 1622 bestitigte der Ziircher Rat
dem Herrschaftsgericht dessen besondere Rechtsstellung: In Ziirich seien sie noch
niemals gesinnt gewesen, dem Gericht zu Griiningen "sonder ethebliche Ursachen
wegen der Appellationen in grichtlichen Sachen einigen Yngriff” zu tun.?

Auch gegen Urteile des Landtages, der iiber das Blut richtete, war keine Appellation
- gegeben.?4 Die Landvogte beharrten nicht einmal mehr auf ihrem Recht,? ein Ut-
teil des Landtages nach Ziirich zu ziehen.

DasRecht des Landvogts, ein seiner Auffassung nach unbilliges Urteil in einer Zivil-
sache nach Ziirich zu ziehen, bekam schliesslich eine andere Bedeutung, indem
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wegen Fehlens der Appellation den Herrschaftsleuten mittels des Zugrechtes des
Landvogts ermoglicht wurde, Urteile des Herrschaftsgerichtes oder eines Hofgerich-
tes in Zurich uberpriifen zu lassen.?” Bei den gniddigen Herren war aber verpont,
wenn ein Landvogt aus blosser Rechthaberei ein Urteil weiterzog.?® Angesichts der
Vielzahl von Appellationen und Weisungen, die im 16. Jahthundert von anderen
Gerichten der Ziircher Landschaft an den Rat gingen, kam es dusserst selten vor, dass
ein Urteil des Griininger Herrschaftsgerichtes oder eines Hofgerichtes weitergezo-
gen wurde. Das Herrschafisgericht wollte das auch nicht leichthin zulassen und er-
achtete es als Eingriff in seine Freiheiten.

VI. Anderweitige Einflussmoglichkeiten des Ziircher Rates auf die
Rechtsfortbildung

1. Landvogt und Herrschaftsgericht holen in Ziirich Rat

Eher selten kam vor, dass sich das Herrschaftsgericht beim Ziircher Rat eine Rechts-
“belehrung holte. Im Jahre 1561 {iberwies es einen Prozess nach Ziirich und ersuchte
um Rat, wie Art. 37 des Dingstattrodels (Verpflichtung der Ehefrau zu Gunsten des
Ehemannes) auszulegen sei, damit sie wiissten, wie sie sich in Zukunft in solchen
Fillen, deren sich viele zutriigen, zu verhalten hitten.? Der Rat fillte in dem ihm
tiberwiesenen Prozess ein Urteil und beauftragte die Rechenherren,? die einschli-
gigen "ordnungen allhie” und "deren von Griiningen” durchzusehen und dariiber
einen "Ratschlag” (Gutachten) zu erstellen.® Die Rechenherren kamen zum
Schluss, der fragliche Artikel im Dingstattrodel stimme mit dem Stadtrecht iiberein
und beantragten, essei dem Gericht zu Griiningen dieser Artikel aus dem Gerichts-
buch mitzuteilen, "dass sy fiirohin nach demselben, so es inen gefellig, richten oder
- sunst wie bishar handlen mégind, yederzyt nach irem guotbedungken”.4? Es han-
delte sich also tatsichlich nur um einen Rat.

Bei bedeutsamen Rechtsfragen kam auch vor, dass das Gericht zu Griiningen einen
Prozess sistierte und vor der Ausfillung eines Urteils in Ziirich Rat holte, insbeson-
dere wenn die streitige Rechtsfrage dort schon einmal entschieden worden war. 4

Der Landvogt fragte in Ziirich hiufig um Rat, vor allem in Straf- und Verwaltungs-
sachen, aber auch in Fragen des Erbrechts der Herrschaft.
2. Herrschafisleute gehen direkt nach Ziirich

Unter Umgehung des Landvogts und des Herrschaftsgerichtes wandten sich im 17.
Jahrhundert viele Herrschaftsleute direkt nach Ziirich, um dort vor dem Rat einen
Prozess anhiingig zu machen oder in rechtlichen Fragen sonstwie Hilfe zu holen,
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z.B. wegen einer angeblich ungerechten Austichtung durch den Vater und die
Geschwister® oder wegen des Testamentes einer Schwester, in welchem diese ithren
gesamten Nachlass ihrem Ehemann vermacht hatte.% Ausnahmsweise, wenn der
Rat sonst mit wichtigen Geschiften beladen war, wurden Landleute an das Gericht
zu Griiningen verwiesen, wo der Prozess ohnehin zuerst hitte anhingig gemacht
werden miissen. 4’

Das Herrschaftsgericht beschwerte sich in Ziirich wiederholt, Leuten aus dem Amte
Griiningen werde in Ziitich Gehér gegeben: Zusitzlich zu einer Bittschrift ersuch-
ten im Jahre 1647 der Landvogt, der Herrschaftsuntervogt und zwei Landrichter in
Ziirich noch persénlich darauf hinzuwirken, dass in Zukunft "unruewigen Kopf”,
die nach Ausfillung eines Urteils zu Griiningen ihre Sachen in Ziirich "beschéni-
gen” und gegen das Gericht Klagen vorbrichten, kein Gehér mehr gegeben wer-
de.® 1664 beschwerten sich die Richter des Gerichtes zu Griiningen erneut, die
gnidigen Herren wiirden von unruhigen Leuten aus der Herrschaft unnotigerweise
und zweifellos auch ohne vorherige Weisung von Seiten des Herrschaftsgerichtes
"{iberloffen und beunruewiget”. Durch die Anhorung dieser Leute erwiichsen den
Parteien grosse Kosten und es werde dem alten Hetkommen der Herrschaft Ab-
bruch getan. Die Richter hitten zum geschilderten Verhalten dieser Leute keinen
Anlass gegeben. Sie seien vielmehr jederzeit gesinnt gewesen, jeder Partei "mit
héchster Begierlichkeit” Recht zu sprechen.®

Dass sich so viele Personen nach Ziirich wandten, beweist, dass auch in der Herr-
schaft Griiningen das Bediirfnis bestand, die Urteile des 6rtlichen Gerichtes von
einer ortsfremden Instanz iiberpriifen lassen zu kénnen. Hinzu kommt, dass esum
das Gericht zu Griiningen, das sich aus den einflussteichen Leuten in der Herrschaft
zusammensetzte, nicht immer zum besten bestellt war: Nachdem in Ziirich Klagen
eingegangen waren, beauftragte der Rat im Jahre 1661 Seckelmeister Haab, in Grii-
ningen zum Rechten zu sehen. In seinem "Reis-Biichlein”3° machte er auch iiber
diese Mission im Dienste der Stadt Ziirich private Aufzeichnungen, die wesentlich
konkreter sind als die "Relation”, die er vor dem Rate ablegte und die zu den Akten
genommen wurde.’! So mussten gemiss den privaten Aufzeichnungen die gnidi-
gen Herren "bedutlich” vernehmen, dass zu Griiningen "tiberschwingliche Umb-
kosten” gemacht und hohe Sitz- und Zehrungsgelder gefordert werden. Letztere
reichten aus, dass die Richter nach den "ordinari Grichten” oft “eine gantze Nacht
durch bis an den Motgen by einanderen sitzind und trinckind”. Anstoss erregte
auch, dass die Richter zuweilen “ihr Morgenessen so lang machind, dass einer etwan
beruscht zu Gricht sitze”.>? Seckelmeister Haab beschied in Griiningen das ganze
Gericht vor sich. Dabei stellten die Richter nicht in Abrede, dass solche Missbriuche
vor einiger Zeit vorgekommen waten. Den Richtern wurde untersagt, Urteile auszu-
fillen, nachdem sie hinteteinander die Parteien verschiedener Prozesse angehort
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hatten. Damit sie die Parteivorbringen noch im Gedichtnis hitten, miissten sie die
Urteile einzeln ausfillen. Der Landvogt wurde schliesslich aufgefordert, zwecks Ein-
sparung von Kosten geringfiigige Streitsachen als Einzelrichter ("fiir sich selbs und
allein”) zu beurteilen.>?

Die Anhérung der Herrschaftsleute in Ziirich gestattete dem Rat, trotz der fehlen-
den Appellationsméglichkeit tiber die Verhiltnisse in Griiningen Informationen zu
erhalten. Als etwa im Jahre 1664 in einem direkt in Ziirich anhingig gemachten
Prozess eine Partei iiber den Landvogt "nachdenkliche Reden” gefiihrt hatte, wurde
sie auf dem Rathaus zuriick behalten und durch zwei "Nachginger” (Untersu-
chungsrichter) befragt. Es stellte sich heraus, dass der Landvogt und dessen Frau bei
der Vornahme von Amtsgeschiften ”Verehrungen” entgegen genommen hatten.
Dem Landvogt wurde auch vorgeworfen, ausgefillte Urteile spiter abgeindert zu
haben. Weil er sich ”im ein und anderen nit wenig iibersihen und verfehlt”, wutde
er mit 100 Mark Silber gebiisst. Auch die Landrichter wurden aufgefordert, die ih-
nen gemachten Verehrungen zuriickzugeben.*

VII. Streitgesprich zwischen Landvogt Brim und Landrichter Zangger

Die Herrschafsrichter waren sich der besonderen Rechtsstellung der Hertschaft
Griiningen und ihres Gerichtes bewusst und kannten sich auch in den historischen
Rechtstiteln aus. Das belegt auf eindriickliche Weise ein Streitgesprich, das Land-
vogt Brim mit Landrichter Zangger von der Kindenmanns-Miihle im Jahre 1626 im
Restaurant "Hirschen” in Griiningen fithrte, und das ich deshalb als Abrundung zu
dem vorher Dargelegten statk verkiirzt wiedergeben méchte: Als der Landvogt
Landtichter Zangger, der damals wegen einer Miihle prozessiette, aufforderte, zur
Einsparung von Kosten und damit der Streit nicht noch in Ziirich entschieden wet-
den miisse, zu einem Vergleich Hand zu bieten, entgegnete dieser, er kénne mit
Brief und Siegel nachweisen, dass dieser Prozess vor das Gericht zu Griiningen und
nichtvor den Rat der Stadt Ziirich gehére. Sie seien nicht bereit, sich von ihren Frei-
heiten treiben zu lassen und wiirden eher Leib und Leben daran setzen. In der Chro-
nik von Stumpf habe er gelesen, dass man ihnen ihre Freiheiten nicht nehmen kén-
ne, weil Gessler sie den Ziirchern nicht habe verkaufen kénnen. Sie regierten durch
das Gericht das Land, wihrend die Stadt Ziirich nur ein Recht auf die Gefille habe.
Im tibrigen hitten sie noch immer das Recht, sich gegen Erstattung von 8000
Gulden® loszukaufen. Der Landvogt stellte ein solches Recht in Abrede und ver-
wies statt dessen auf den Berner Spruch, der von den Griiningern nicht eingehalten
werde. Soseidie Stadt Ziirich bei der berechtigten Erhebung von Steuern ”zu Rever-
sen” gezwungen worden. Es treffe auch nicht zu, dass man ihnen ihre Freiheiten ge-
nommen habe; im Gegenteil, sie hitten heute mehr Freiheiten als zur Zeit von
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Gessler.> Thr Gericht sei zustindig, tiber Erb und Eigen, Schulden und Wider-
schulden zu richten, ausgenommen das Malefiz, woriiber das ganze Land richte.
Dabei wolle sie die Stadt Ziirich, welche die Gefille beziehe, verbleiben lassen.
Nachdem Zangger, um den Landvogt zornig zu machen, ein Spottlied zu singen
anfing, verliess dieser das Lokal.>” Gegeniiber Landrichter Schmid, der spiter Herr-
schaftsuntervogt wurde, soll Zangger gedussert haben, sie hitten eine grosse Frei-
heit, dass man von ihrem Gericht nicht appellieren kénne "und inen niemant in-
zereden”. Schmid iibergab ihm darauf einen Auszug aus dem Berner Spruch hin-
sichtlich des Rechtes des Landvogts, ein Urteil nach Ziirich zu ziehen. Wegen seiner
"ungebiihrlichen Reden” wurde Zangger nach Ziirich zitiert. Die Reden wurden
ihm verziehen, er musste allerdings eine — nicht sehr hohe — Busse bezahlen.5®

VIII. Verinderungen im Erbrecht

1. Schlechte Quellenlage

Vom Herrschaftsgericht sind erst ab der Mitte des 17. Jahrhunderts Protokolle erhal-
ten geblieben.’® Die Grundprotokolle, die auch Testamente, Erbteilungen und
Ausrichtungen enthalten, setzen ebenfalls erst in den vierziger Jahren des 17. Jaht-
hunderts ein. Im Gegensatz zu anderen Gebieten der Stadt Ziirich sind vom Hert-
schaftsgericht und den zum Schloss Griiningen gehétenden Hofgerichten aus den
erwihnten Griinden keine Appellations- und nur sehr wenige Weisungsbriefe vor-
handen. Lediglich mit Bezug auf das Erbrecht der Herrschaft geben die seit 1532 et-
haltenen Landvogteirechnungen® und die vom Landvogt mit dem Biirgermeister
und dem Rat gefiithrte Korrespondenz hinreichend Aufschluss.

2. Kritik der Landvigte an einzelnen Bestimmungen der Offnungen

Im Zusammenhang mit der 1553 etfolgten Authebung des oben (Anm. 37) er-
wihnten Urteils des Hofgerichtes Diirnten informierte der Landvogt den Ziircher
Rat, vorwelchem der Prozess weitergefithrt wurde, der Vater habe vor einigen Jahren
die Téchter um je 25 Gulden ausgerichtet. Nach dessen Tode habe sich ergeben,
dass ein jeder der drei Sohne Giiter im Werte von beinahe 1’000 Gulden erbe. Das
Hofgericht von Diirnten habe die Klage der Tochterminner, denen in Ziirich das
Recht wieder gedffnet worden sei, aber trotzdem abgewiesen. Dadurch sei der Arti-
kel in ihrem Hofrodel, wonach ein Vater das Recht habe, einem Kind mehr zu geben
als dem andern "schier ze fast missbrucht” worden. Auch damit er wisse, wie et sich
in Zukunft zu verhalten habe, “wo man die téchteren rinklich (mit wenig) undet-
stiind uszerichten”, habe er zugunsten der Kliger den Zug an die gnidigen Her-
ren getan.®
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Im Jahre 1629 erkundigte sich der Landvogt in Ziirich, ob ein Testament giiltig sei,
wenn der Testator nicht, wie es der Hofrodel von Diirnten vorschreibe, ohne fremder
Leute Hilfe sieben Schuhe weit vor das Haus gehe. Letzteres werde nimlich zuweilen
unterlassen. Gleichzeitig bemerkte et, ein Mensch kénne plétzlich von einer Krank-
heit befallen werden, so dass er, obwohl noch bei guter Vernunft, das Haus nicht
mehr verlassen konne. Ein Testament sollte deshalb schon dann giiltig sein, wenn
ein Testator seinen letzten Willen bei "Verstand und guoter Vernunft” er6ffne.®

3. Entwicklung des Erbrechts der Herrschaft
a) Fall

In den Landvogteirechnungen ist die Hohe einer jeden Abgabe fiir den Todfall ver-
merkt, ebenfalls wer sie bezahlt hat und fiir wen.®? Daraus ergibt sich, dass der Fall
schon im 16. Jahrhundert ausnahmslos in Geld geleistet wurde. Bemessungsgrund-
lage war aber nicht der Wert des besten Stiickes Vieh, sondern die Hohe des Nach-
lasses und die Anzahl zuriickgelassener Kinder.% Die Todfallabgabe hatte sich also
schon frith zu einer Erbschaftssteuer entwickelt, die auch fiir Leute bezahlt werden
musste, die kein Vieh hinterlassen hatten, ja sogar fiir solche, die armengendssig ge-
wesen waren. Demgegeniiber musste die Todfallabgabe in den Gebieten der Fiirst-
abtei St. Gallen nur beim Vorhandensein von lebendem Vieh geleistet werden.
Die Zurcher Herrschaft forderte anderseits nur in Ausnahmefillen den Wert eines
Hauptviehs.

Bei der Festsetzung der Hohe der Abgabe wirkten driliche Beamte (Vogt oder Wei-
bel des Dorfes) mit, die seit der zweiten Hilfte des 17. Jahthunderts in den Rech-
nungen aufgefiihre sind. Ein hoherer Betrag wurde regelmissig gefordert, wenn der
Verstorbene keine Kinder hinterlassen und iiber seine Fahrhabe letztwillig verfiigt
hatte.¢ Der Fall musste auch entrichtet werden, wenn ein Herrschaftsmann in
einer Gerichtshetrschaft gelebt hatte oder wenn er ausserhalb der Herrschaft Grii-
ningen verstorben war;%” wenn er in ein Nachbargebiet gezogen war, wurde der An-
spruch an Ort und Stelle geltend gemacht,®® andernfalls wurde die Abgabe von sei-
nen in der Herrschaft zuriickgebliebenen Angehérigen gefordert.®

Seitder Mitte des 16. Jahrhunderts erscheinen in den Rechnungen unter den Abga-
ben fiir den Todfall zunehmend Betrige, die fiir die Entlassung aus der Leibeigen-
schaft bezahlt worden sind.” Dies geschah, wenn sich Minner ausserhalb der Hert-
schaft Griiningen niederlassen wollten. Hiufig ist in diesen Fillen in den Rechnun-
gen das Reiseziel angegeben.”

Im Jahrzehnt 1532 bis 1541 wurden pro Jahr durchschnittlich acht Todfallabgaben
bezogen; die geringste betrug 15 sh, die héchste 16 Ib. Der Durchschnittswert pro
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Abgabe belief sich auf 6,6 1b. Den jihrlichen Gesamteinnahmen aus den Fillen von
ca. 55 1b standen Einnahmen aus Bussen von ca. 350 lb gegeniiber. Im Jahrzehnt
1590 bis 1599 betrug der durchschnittliche jihrliche Ertrag aus den Fillen bereits
241 1b und steigerte sich auf 439 Ib im Jahtzehnt 1655 bis 1664. Die Steigetung ist
auf den im Durchschnitt hoheren Betrag pro Todfallabgabe, der sich von 8,6 1b auf
14 1b steigerte, und auf die grossere Zahl bezogener Abgaben pro Jaht, die von 25
auf 32 zunahmen, zuriickzufithren. Wesentlich grosser als in der ersten Hilfte des
16. Jahrhunderts wurden die Unterschiede zwischen den héchsten und den gering-
sten Abgaben: Im Jahre 1661 betrugen diese 16 sh und 250 1b! Den letzteren Betrag
zahlten die Erben von Amtshauptmann und Landrichter Heinrich Biieler von Feld-
bach.” Die Einnahmen aus den Fillen wuchsen bedeutend stitker als die aus den
Bussen: Wihrend diese im Jahrzehnt 1590 bis 1599 jdhrlich im Durchschnitt 880 1b
abwarfen und 3,8 mal grésser waren als die Einnahmen aus den Fillen, beliefen sie
sich im Jahrzehnt 1655 bis 1664 noch auf 490 b und waren somit beinahe gleich
gross wie die Falleinnahmen.

Ubetsicht iiber die Einnahmen aus Bussen und Fallabgaben

jahrl. Einnahmen jahrl. Einnahmen durchschnittl. Hohe
an Bussen (in 1b) aus den Fallabgaben det einzelnen Fallabgabe
(in Ib) (in 1b)
880
7
% 14
%
350 ‘
% % % 241 % -
11m
% 4 A 7.
Jahrzehnt
1532 1590 1655 1532 1590 1655 1532 1590 1655
1541 1599 1664 1541 1599 1664 1541 1599 1664
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b) Lass

Obwohl nur die Rédel von Binzikon, Diirnten und Ménchaltdorf ein Erbrecht der
Herrschaft an der Fahrhabe kinderlos gestorbener Personen erwihnen, beanspruch-
te die Stadt Ziirich dieses Recht schon frith auch in den anderen zum Schloss Grii-
ningen gehérenden niederen Gerichten. Als Rechtsgrundlage diente der als "des
Hauses Griiningen Dingstattrodel” bezeichnete Dingstattrodel von Binzikon, der
den anderen Rédeln vorgehe.”

Von einer andauernden Rechtsunsicherheit zeugt aber, dass Landvogt Jorg Berger
sich im Jahre 1519 einseitig nur fiir den Bezug der Fahrhabe auf den Dingstattrodel
abstiitzte und das Testament einer in Fischenthal verstorbenen Erblasserin nicht an-
erkennen wollte, das diese nach der im Dingstattrodel vorgesehenen erleichterten
Form aufgerichtet hatte.™

Das Recht der Herrschaft auf die Fahrhabe ledig abgestorbener Leute wurde
schliesslich auch auf die in der Landvogtei gelegenen Gerichtshertschaften ausge-
dehnt. Alssich im Jahre 1629 in dem zum Ritterthaus Bubikon gehdrenden Gericht
Hinwil die Erben zweier kinderlos gestorbener Personen weigerten, dem Landvogt
die nicht vermachte Fahrhabe herauszugeben, schrieb dieser nach Ziirich, der Hert-
schaft stehe dieses Recht in allen Hoéfen der Herrschaft Griiningen zu, “so nit son-
derlich hierwider befreyet”, was die Leute im Gericht Bubikon aber nicht hitten
nachweisen kdnnen. Der Ziircher Rat pflichtete ihm bei und wies ihn an, Leute, die
damit nicht einverstanden seien, nach Ziirich zu weisen.”

Im Einzelfall wurde das Erbrecht der Herrschaft zunehmend schonender geltend
gemacht. Bevor die Landvbgte die nicht vertestamentierte Fahrhabe bezogen, hol-
ten sie hiufig vorher in Ziirich Rat. Sie wurden angewiesen, das der Herrschaft Zu-
stehende ”in Bescheidenheit” zu beziehen und armen Verwandten des Erblassers
ein Seelgerit’® zukommen zu lassen.””

Trotzdem flossen der Herrschaft aus diesem Recht zuweilen betridchtliche Einnah-
men zu: So bezog der Landvogt im Jahre 1685 von einem Mann 233 b, "da nicht
nach der Dingstatt Recht vertestiert”; ein Jahr darauf von einem "Tochterli” 140 Ib
und von der nicht vermachten Fahrhabe von Vogt Christen Bebi von Bertschikon in
den Jahren 1662 und 1663 insgesamt 1'000 lb. Als Fahrhabe wurde 1596 sogar der
ausstehende Sold eines in Frankreich unter der Fahne von Hauptmann Hans Kaspar
Escher verstorbenen S6ldners aus Binzikon betrachtet; der Landvogt bezog davon
34 Ib, den Rest iiberliess er den Erben, die "gar arm”.78
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¢) Ausschaltung fremder Letbherren

- Forderung des Loskaufes von fremden Leibherren

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten in der Herrschaft Griiningen auch noch die
Kléster Fischingen, Einsiedeln und Schinis Leibeigene.” Fiir diese wurde in Ein-
zelfillen der Todfall noch in natura geleistet.?® Die Geldablésung war regelmissig
bedeutend héher als det vom Landvogt zu Griiningen geforderte Betrag. So belief
sich die durchschnittliche Héhe der in das Kloster Schinis geleisteten Todfallabga-
ben auf 19,6 Gl, d.h. annidhernd 40 lb.#! Das Kloster Fischingen forderte von seinen
Leibeigenen im Hofe Fischenthal nicht nur das Besthaupt, sondern auch noch den
zehnten Teil der Fahthabe. Der Ziircher Rat entschied aber im Jahre 1616, das Klo-
stet habe sich mit dem Hauptfall zu begniigen.??

Um einen einheitlichen Untertanenverband zu erhalten, witkte die Ziircher Obrig-
keit darauf hin, dass sich die in ihren Gebieten lebenden Personen, die Leibeigene
fremder Herren waren, loskaufen konnten. Im Jahre 1562 stimmte Abt Diethelm
von St. Gallen auf "pittliches anhalten und begeren” von Biirgermeister und Rat
der Stadt Ziirich der Auslosung der Gotteshausleute in der Stadt Ziirich und auf der
Landschaft zu. Davon ausgenommen war nur der Hof Stammheim. 8

In einem Vergleich zwischen dem Landvogt von Griiningen und dem Abt des Klo-
sters Einsiedeln wurde 1568 letzterem das Recht bestitigt, den Fall fiir Personen zu
beziehen, die aus dem Hofe Stifa in die Herrschaft Griiningen gezogen waren.®
Gleichzeitig wurde der Abt aber angehalten, diesen Leuten "one alle inred” und
"nach gnaden” zu gestatten, sich um einen ”zimlichen pfennig” von der Leibeigen-
schaft gegen das Kloster Einsiedeln loszukaufen. Dadurch wurden diese Personen
aber nicht "frei”, sondern wechselten lediglich den Leibherrn und wurden nach
Gruningen fallpflichtig.®

- Abkommen mit dem Freistift Schéinis iiber die Gotteshausleute in Wald

Im Hof Wald entstanden zunehmend Unklatheiten, welche Hofleute nach Schinis
und welche nach Griiningen fallpflichtig waren.® Von Zeit zu Zeit wurden deshalb
Vetzeichnisse iiber die nach Schinis fallpflichtigen Personen und Geschlechter an-
gelegt.8” 1643 wurde in Ziirich beschlossen, die Verhiltnisse in Wald ein fiir allemal
zu bereinigen. "Schon lingstens” hitte man gerne gesehen, wenn die leibeigenen
Leute des Klosters Riiti in der Grafschaft Uznach gegen die an das Freistift Schinis
gehérenden Leute im Hof Wald ausgetauscht oder im Sinne verschiedener, zu Ba-
den iiber Leibeigene ergangene Abschiede ausgekauft werden kénnten. Zu diesem
Zwecke wurde dem Amtmann des (sikularisierten) Klosters Riiti der Befehl erteilt,
den Anfang zu machen und sich zusammen mit einigen hablichen Minnern aus
dem Hofe Wald nach Schinis zu begeben, um iiber einen leidenlichen Auskauf zu
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vethandeln. Wenn nichts zu erreichen sei, wolle die Stadt Ziirich kein Gegenrecht
mehr haltenund von den Angehérigen aus ihren Gebieten nichts folgen lassen. Die
Aebtissin lehnte das Ansinnen des Amtmanns, der den Seckelmeister von Wald
und einen Landrichter mitgenommen hatte, vorerst ab und erklirte, sie miisse ihre
"Prinzipalen” (die Stinde Schwyz und Glarus) um Rat fragen. Schliesslich willigte
sie aber in den Auskauf zweier Personen ein, nachdem iht der Amtmann die Ab-
sichten seiner Herren "umb etwas” entdeckt hatte.®8

Zwei Jahre spiter schalteten sich Landammann und Rat von Schwyz ein und forder-
ten Ziirich auf, Listen tiber die fallpflichtigen Leute im Hof Wald erstellen zu las-
sen.® Dieser Aufforderung kam Ziirich aber nicht nach, sondern sperrte vielmehr
die Ablieferung von Todfallabgaben aus dem Hofe Wald nach Schinis. Vergeblich
waren die Bitten der Aebtissin, ihr als einer "schwachen, bléden Weibs-Person” die
Ausiibung jahthundertealter Rechte weiterhin zu gestatten.?® In der Folge verhan-
delte ein Ratsausschuss mit Vertretern der Stinde Schwyz und Glatus iiber einen
Austausch-Vertrag, mit welchem die Gotteshausleute in Wald und in der Herrschaft
Knonau der Leibeigenschaft gegen Schiinis ginzlich "abgelediget” und inskiinftig
mit solcher Pflichtund Schuldigkeit der Stadt Ziirich “anhingig und zugehorig” er-
klirt wurden.”! Schwyz und Glatus ratifizierten den Vertrag mit dem Bemerken,
angesichts der gegebenen Umstinde sei er dem Freistift "nicht besonders schid-
lich”.°2 Von den betroffenen Leibeigenen liegen verschiedene Stellungnahmen vor:
Die Eigenleute des Klosters Riiti in der Grafschaft Uznach hatten Ziirich ersucht,
ihnen zu gestatten, sich von der Eigenschaft loszukaufen, "als ein Ding, so under
Christen und freyen Leuthen nicht zedulden”.?? Im Hof Wald fiihrte der dortige
Pfarrer im Namen der nach Schinis fallpflichtigen Geschlechter aus, diese zogen es
vot, den Fall an die gniddigen Herten zu entrichten. Zu einem Auskauf des Falles aus
eigenen Mitteln sollen sie eine "schlechte Neigung” gehabt und einen solchen zum
Teil als "unkomblich” erachtet haben, weil - von wenigen Ausnahmen abgesehen -
alle Untertanen in der Hetrschaft dem Hause Griiningen fallpflichtig seien.

Ein Jahr spiter traf Ziirich auch mit dem Abt des Klosters Fischingen ein Abkom-
men iiber den Auskauf von Gotteshausleuten in den Gebieten der Stadt Ziirich.®
Selbst der Abt des Klosters Einsiedeln hatte sich vergeblich gegen einen Auskauf
der Hofleute von Stifa gespetrt, den Ziirich im Jahre 1620 einseitig verfiigt hatte.
Der Abt verkaufte darauf sein Absteigequartier in der Stadt Ziirich und sein Nach-
folger liess noch 1633 durch den Nuntius den formellen Protest bestitigen, wonach
der Auskauf wider Recht und Gerechtigkeit erfolgt sei.?

48



	Veränderungen bis zum Erlass des Amtsrechts von 1668

